
Widerspruch: Unterrichtung der Eltern 

 

Hiermit widerspreche ich _______________________________________ nach SchG § 4, Abs. 1 der 

Weitergabe von Informationen bzgl. meines Leistungsstandes an meine Eltern. Mir ist bewusst, dass 

dieser Widerspruch nicht für die nach den SchG §4, Abs. 2-4 festgelegten Informationen gilt. 

 

__________________________    __________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift 

 

Hiermit wird bestätigt, dass ich den Widerspruch bzgl. der Informationsweitergabe über den 

Leistungsstand meiner Tochter/meines Sohnes zur Kenntnis genommen habe. 

 

__________________________    __________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift 

 

 

 

Auszug aus dem Schulgesetz vom 30. März 2004 (GVBl. S. 239), zuletzt geändert am 16. Februar 2016 (GVBl. S. 37) § 4 

(2) Unbeschadet dessen soll die Schule die Eltern volljähriger Schülerinnen und Schüler über  

1. die Nichtversetzung, 

2. die Nichtzulassung zu einer Jahrgangsstufe, 

3. die Nichtzulassung zur Abschlussprüfung, 

4. das Nichtbestehen der Abschlussprüfung,  

5. die Entlassung aus dem Schulverhältnis wegen mangelnder Leistung (§ 54),  

6. den Schulausschluss oder dessen Androhung (§ 55) sowie  

7. die Beendigung des Schulverhältnisses durch die Schülerin oder den Schüler unterrichten.  

(3) Die Eltern volljähriger Schülerinnen und SchülerIn sollen darüber hinaus unterrichtet werden, wenn  

1. die Zulassung zur Abschlussprüfung,  

2. das Bestehen der Abschlussprüfung gefährdet oder das Verfahren zur Entlassung aus dem Schulverhältnis nach § 54 Abs. 4 
oder zum Ausschluss von der Schule eingeleitet ist.  

(4) Über sonstige schwerwiegende Sachverhalte, die das Schulverhältnis wesentlich beeinträchtigen, kann eine Unterrichtung der Eltern 
erfolgen. 

(5) Die volljährigen Schülerinnen und Schüler werden in der Regel vorab über Auskünfte nach den Absätzen 2 bis 4 von der Schule in 
Kenntnis gesetzt. 

(6) Die Absätze 2 bis 5 finden keine Anwendung, soweit die Schülerin oder der Schüler das 21. Lebensjahr vollendet oder den bestehenden 
Bildungsgang nach Vollendung des 18. Lebensjahres begonnen hat. 


